
Zur Frage des Abzugs von Betriebsausgaben möchte die Kom
mission darauf verweisen, dass die Mitgliedstaaten die im Ver
trag verankerten Diskriminierungsverbote auch bei Quellensteu
ern beachten müssen. In diesem Zusammenhang könne sich der 
Quellenstaat nicht auf einseitige Regelungen im anderen Mit
gliedstaat berufen, um seinen eigenen Pflichten zu entgehen. 
Deutschland habe nicht vorgetragen, dass mit den anderen Mit
gliedstaaten vereinbart worden sei, dass diese den Abzug von 
Betriebsausgaben anstelle Deutschlands vornähmen. Auch wenn 
eine solche Vereinbarung bestünde, würde sie häufig nicht zum 
Ziel führen, etwa wenn die betreffenden Einkünfte in dem an
deren Staat steuerfrei sind oder der Steuerpflichtige insgesamt 
betrachtet keine Gewinne erzielt. Zudem könne im Falle der 
Anrechnungsmethode der Abzug von Betriebsausgaben im An
sässigkeitsstaat jene im Quellenstaat nicht ersetzen. Denn hier 
besteuern im Prinzip beide Staaten dasselbe Einkommen. Dem
nach sei eine Besteuerung, die nicht Bruttoeinnahmen sondern 
Nettoeinkünfte erfasst, nur gewährleistet, wenn beide Staaten 
ihre Vorschriften über den Abzug von Betriebsausgaben anwen
den. Der Abzug durch den Quellenstaat führe daher nicht zu 
einer Verdoppelung, sondern stelle nur die Gleichbehandlung 
mit rein inländischen Situationen sicher. 
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Upravno sodišče Republike Slovenije 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Pelati doo 

Beklagte: Republik Slowenien 

Vorlagefrage 

Ist Art. 11 der Richtlinie 90/434/EWG ( 1 ) des Rates vom 23. Juli 
1990 über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltun
gen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den Aus
tausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitglied
staaten betreffen, dahin auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung entgegensteht, mit der die Republik Slowenien als 
Mitgliedstaat den steuerlichen Vorteil für eine Handelsgesell
schaft, die eine Spaltung (Abspaltung eines Teils der Gesellschaft 
und Gründung einer neuen Gesellschaft) durchführen will, von 
der Rechtzeitigkeit des Antrags auf Erteilung der Genehmigung 
für die Gewährung der Steuerbegünstigungen abhängig macht, 
die sich bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen aus 
der Spaltung ergeben, bzw. wonach der Steuerpflichtige mit 
Ablauf der Frist die Steuervorteile nach der nationalen Regelung 
automatisch verliert? 

( 1 ) ABl. L 225, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen der Commissione Tributaria 
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Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italien) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Danilo Debiasi 

Beklagte: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma 

Vorlagefragen 

Stehen Art. 19 Abs. 5 und Art. 19a des DPR NR. 633/72 auf 
der einen Seite sowie Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 
77/388/EWG und die Dokumente KOM(2001) 260 endg. vom 
23. Mai 2001 und KOM(2000) 348 endg. vom 7. Juni 2000 
auf der anderen Seite miteinander im Widerspruch? Besteht auf 
europäischer Ebene in Anbetracht der Tatsache, dass verschie
dene Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen ermä
ßigte Steuersätze anwenden, eine ungleiche Behandlung des 
Mehrwertsteuersystems, so dass eine Harmonisierung mit den 
anderen europäischen Rechtsordnungen erforderlich ist? 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de première 
instance de Namur (Belgien), eingereicht am 22. 
Dezember 2010 — Rémi Paquot/Belgischer Staat — SPF 

Finances 

(Rechtssache C-622/10) 

(2011/C 80/24) 
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Tribunal de première instance de Namur 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Rémi Paquot 

Beklagter: Belgischer Staat — SPF Finances
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